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Reglement Aufgabenhilfe 
 

Ziel und Zweck 
 
Die Aufgabenhilfe ist für die Schüler der 1. bis 6. Klasse vorgesehen. Die 
Hausaufgaben werden dabei während ein bis zwei Lektionen pro Woche 
ausserhalb des regulären Stundenplanes unter Aufsicht geeigneter Hilfskräfte 
gelöst. 
 
Zusammenarbeit 
 
Die Aufgabenhilfe koordiniert die Arbeit mit den entsprechenden 
Klassenlehrpersonen, z.B. durch Kontaktheft, Unterschrift der Aufgabenhilfe 
unter die geschriebenen Aufgaben, usw. 
 
Anforderungen an die Aufgabenhelfer/Aufgabenhelferinnen 
 
Die Aufgabenhilfe wird von geeigneten Helfern/Helferinnen erteilt. 
Voraussetzungen für diese Aufgabe gemäss Elternumfrage vom Oktober 2016 
sind Folgende: 
- gute Allgemeinbildung 
- eigene schulpflichtige Kinder 
- pädagogisch nahe Ausbildung 
 
Aufgaben und Pflichten der Aufgabenhilfe 
 
Die Aufgabenhilfe unterstützt und überwacht die Kinder bei den von den 
Lehrpersonen gestellten Hausaufgaben. Die Aufgaben müssen dem Kind 
bekannt und verständlich sein. Bei Unsicherheiten nimmt die Aufgabenhilfe 
Rücksprache mit der Lehrperson oder macht eine Mitteilung ins Kontrollheft. 
Die Schüler/Schülerinnen dürfen sich nie unbeaufsichtigt in einem 
Klassenzimmer aufhalten.  
Während der Zeit der Aufgabenhilfe wird kein Nachhilfeunterricht erteilt. 
 
Grösse der Gruppe 
Die Gruppe soll in der Regel zwei Schüler/Schülerinnen nicht unter- und sechs 
Schüler/Schülerinnen nicht überschreiten.  
 
Dauer der Lektion 
 
Eine Aufgabenhilfe-Lektion dauert 45 Minuten. 
 
Unterrichtsraum 
 
Die Schulleitung bewilligt geeignete Unterrichtsräume im Schulhaus. 
 
Anmeldung 
 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist verbindlich für ein Schuljahr. Das 
Anmeldeformular ist vom Inhaber der elterlichen Gewalt zu unterschrieben. Nach 



der Anmeldefrist wird den angemeldeten Schülern/Schülerinnen zuhanden der 
Eltern ein Stundenplan abgegeben.  
Bei wiederholten disziplinarischen Schwierigkeiten kann die Aufgabenhilfe der 
Schulleitung einen Antrag auf Entlassung des Schülers/der Schülerin stellen. 
Es ist möglich, sich unterjährig für die Aufgabenhilfe anzumelden. Dies muss 
vorgängig mit der Schulleitung abgesprochen werden. Die Kosten berechnen 
sich dann quartalsweise. 
 
Gruppeneinteilung und Termine 
 
Zur Auswahl stehen jeweils zwei Termine (in der Regel Dienstag und 
Donnerstag). 
Sie als Eltern melden Ihr Kind für eine oder zwei Lektionen an. Die Zeiten der 
Lektionen müssen mit dem Stundenplan Ihres Kindes zu vereinbaren sein. Sie 
können Ihr Kind auch für eine Lektion in Moosleerau und eine Lektion in 
Kirchleerau anmelden. Sie als Eltern sind verantwortlich für den Weg / Transport. 
Die Aufgabenhilfe beginnt in der Regel in der zweiten Woche nach Beginn des 
neuen Semesters. In der letzten Woche vor den Sommerferien fällt die 
Aufgabenhilfe aus. 
Den Aufgabenhilfen wird jeweils eine Terminliste aller schulischen Aktivitäten 
abgegeben. Für Aktivitäten von einzelnen Klassen übernimmt die 
Klassenlehrperson diese Information. 
 
Kosten 
 
Elternbeitrag:  Anmeldung für 1 Lektion pro Woche:       100.- pro Semester 
    Anmeldung für 2 Lektionen pro Woche:   200.- pro Semester 
Der Elternbetrag wird durch die Finanzverwaltung jeweils pro Semester 
eingezogen. Die Restkosten übernimmt die Kreisschule. 
 
Besoldung der Aufgabenhilfen 
 
Die geleisteten Lektionen werden in der Regel quartalsweise in Rechnung 
gestellt und sind von der Schulleitung zu visieren. Die Auszahlung erfolgt durch 
die Finanzverwaltung. 
 
Über alle hier nicht aufgeführten Fälle entscheidet die Schulleitung. 
 
 
Dieses Reglement ist gültig ab dem Schuljahr 2022/2023 und ersetzt dasjenige 
vom Schuljahr 2016/2017. 
 
 
Kirchleerau, im Januar 2022 
 
Kreisschule Leerau 
Barbara Holliger 
Schulleitung  


